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Erwägungen

E. 3
3.1Â Â Â Â  Art. 52 AHVG setzt die rechtzeitige Geltendmachung des Schadenersatzes,
das Vorliegen eines Schadens, die Organstellung der belangten Person, eine widerrechtliche
Pflichtverletzung, ein schuldhaftes oder grobfahrlÃ¤ssiges Verhalten der belangten Person
sowie einen adÃ¤quaten Kausalzusammenhang zwischen ihrem Verhalten und dem
eingetretenen Schaden voraus.

Vorab zu prÃ¼fen ist, ob die SchadenersatzverfÃ¼gung vom 23. Februar 2010 (Urk.
6/221) rechtzeitig erlassen wurde.

3.2Â Â Â Â  Der Schadenersatzanspruch verjÃ¤hrt zwei Jahre, nachdem die zustÃ¤ndige
Ausgleichskasse vom Schaden Kenntnis erhalten hat, jedenfalls fÃ¼nf Jahre nach Eintritt
des Schadens. Diese Fristen kÃ¶nnen unterbrochen werden. Der Arbeitgeber kann auf die
Einrede der VerjÃ¤hrung verzichten (Art. 52 Abs. 3 AHVG; vgl. auch BGE 131 V 4 oben).

3.3Â Â Â Â  Der Schaden gilt als eingetreten, sobald anzunehmen ist, dass die
geschuldeten BeitrÃ¤ge aus rechtlichen oder tatsÃ¤chlichen GrÃ¼nden nicht mehr
erhoben werden kÃ¶nnen (BGE 126 V 443 E. 3a, 121 III 382 E. 3bb, 388 E. 3a, je mit
Hinweisen). Dies trifft dann zu, wenn die BeitrÃ¤ge im Sinne von Art. 16 Abs. 1 AHVG
verwirkt sind (vgl. beispielsweise BGE 112 V 156, 98 V 26) oder wenn ihre Entrichtung
wegen ZahlungsunfÃ¤higkeit des beitragspflichtigen Arbeitgebers nicht mehr mÃ¶glich ist
(vgl. beispielsweise BGE 121 V 234, 240). Im ersten Fall gilt der Schaden als eingetreten,
sobald die BeitrÃ¤ge verwirkt sind (BGE 123 V 12 E. 5b, 170 E. 2a, 112 V 156 E. 2, 108 V
189 E. 2d, je mit Hinweisen). Im zweiten Fall gilt der Schadenseintritt als erfolgt, sobald die
BeitrÃ¤ge wegen der ZahlungsunfÃ¤higkeit des Arbeitgebers nicht mehr im ordentlichen
Verfahren nach Art. 14 ff. AHVG erhoben werden kÃ¶nnen (BGE 123 V 12 E. 5b, 170 E.
2a, 121 III 382 E. 3bb, 113 V 256, 112 V 156 E. 2).

3.4Â Â Â Â  Bei Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven gilt der Schaden als
mit dem entsprechenden Beschluss eingetreten, der den Konkurs amtlich fÃ¼r fruchtlos
erklÃ¤rt, woraus der Verlust der Beitragsforderung der Ausgleichskasse resultiert. Die Frist
von zwei Jahren fÃ¼r die Geltendmachung der Schadenersatzforderung seit Kenntnis des
Schadens beginnt demnach vom Zeitpunkt der FruchtloserklÃ¤rung beziehungsweise von
deren VerÃ¶ffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) an zu laufen (BGE
129 V 193 E. 2.3, 128 V 10 E. 5a, 126 V 443 E. 3c).

3.5Â Â Â Â  Am 15. Juli 2009 wurde die Einstellung des Konkurses der Z.___ mangels
Aktiven per 2. Juli 2009 bekannt gegeben (Urk. 6/184). Die SchadenersatzverfÃ¼gung
vom 23. Februar 2010 erfolgte somit rechtzeitig innerhalb der zweijÃ¤hrigen



VerjÃ¤hrungsfrist von Art. 52 Abs. 3 AHVG. Dies ist im Ã■brigen unbestritten.

E. 4
4.1Â Â Â Â  Des Weiteren zu prÃ¼fen ist die Haftungsvoraussetzung des Schadens. Dieser
besteht darin, dass der AHV ein ihr gesetzlich geschuldeter Beitrag entgeht. Die HÃ¶he des
Schadens entspricht dabei dem Betrag, dessen die Kasse verlustig geht (Thomas
Nussbaumer, Die Ausgleichskasse als Partei im Schadenersatzprozess nach Artikel 52
AHVG, ZAK 1991 S. 383 ff. und 433 ff.). Verwaltungs- und Betreibungskosten,
Veranlagungs- und MahngebÃ¼hren sowie die Verzugszinsen bilden Bestandteil des
Schadens, welcher der Ausgleichskasse zu ersetzen ist (BGE 121 III 382 E. 3bb; vgl. auch
BGE 109 V 95 oben, 108 V 189 E. 5). Im Hinblick auf die in Art. 14 Abs. 1 AHVG
normierte Beitrags- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers gehÃ¶ren auch die
ArbeitgeberbeitrÃ¤ge zum massgeblichen Schaden (BGE 98 V 26 E. 5).

4.2Â Â Â Â  Bei fehlenden oder unvollstÃ¤ndigen Bescheinigungen in frÃ¼heren Jahren
muss die NachzahlungsverfÃ¼gung zumindest in der Beilage die fÃ¼r die Verbuchung der
BeitrÃ¤ge und die Eintragung in die individuellen Konten benÃ¶tigten Angaben enthalten,
so die Namen der Arbeitnehmer, die HÃ¶he der massgebenden LÃ¶hne und der darauf
berechneten BeitrÃ¤ge sowie das Jahr, fÃ¼r welches die BeitrÃ¤ge nachgefordert werden
(Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, S. 109
Rz 461).

Beruht die strittige Schadenersatzforderung auf rechtskrÃ¤ftigen
NachzahlungsverfÃ¼gungen und wurden diese wie vorliegend erst in der Zeit nach
KonkurserÃ¶ffnung erlassen, so ist das Gericht gehalten, sich mit der
Schadenersatzforderung auch in masslicher Hinsicht auseinander zu setzen. In solchen
FÃ¤llen sind die Organe der Gesellschaft nicht mehr zur Anfechtung der
NachzahlungsverfÃ¼gung berechtigt gewesen (AHI-Praxis 1993 173 E. 3b; Kieser,
Rechtsprechung zur AHV, Rz 49 zu Art. 52).

4.3Â Â Â Â  Der BeschwerdefÃ¼hrer macht geltend, die der NachzahlungsverfÃ¼gung
zugrunde liegenden LÃ¶hne seien nicht ausbezahlt worden; es liege kein Schaden vor (Urk.
1 S. 5). Diese Vorbringen sind nicht substantiiert und nicht glaubhaft, hat doch selbst der
Beigeladene bestÃ¤tigt, dass er in den Jahren 2006 und 2007 insgesamt Fr. 174'000.--
bezogen hatte (vgl. Urk. 11 S. 1). Es kann auf das vorstehend in ErwÃ¤gung 1.4-1.5
Gesagte verwiesen werden; der BeschwerdefÃ¼hrer war bei der Nacherfassung der der
NachtragsverfÃ¼gungen zugrunde liegenden LÃ¶hne anwesend und machte dabei nicht
geltend, dass diese LÃ¶hne nicht ausbezahlt worden wÃ¤ren. Deren HÃ¶he wurde im
Arbeitgeberbericht ausreichend dokumentiert (Urk. 6/199/2), mit der TreuhÃ¤nderin des
BeschwerdefÃ¼hrers besprochen und einzeln nach Arbeitnehmer ausgewiesen (Urk.
6/200). Die Auszahlung der Lohnbetreffnisse ist somit Ã¼berwiegend wahrscheinlich. Ein
blosses unsubstantiiertes Bestreiten vermag die unter Anwesenheit des
BeschwerdefÃ¼hrers errechneten Lohnzahlungen nicht in Zweifel zu ziehen. Damit ist der
von der Beschwerdegegnerin errechnete Schadensbetrag nicht zu beanstanden.

E. 5
5.1Â Â Â Â  Zu prÃ¼fen ist die weitere Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit.

Art. 14 Abs. 1 AHVG und die Art. 34 ff. der Verordnung Ã¼ber die Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHVV) schreiben vor, dass der Arbeitgeber bei jeder



Lohnzahlung die ArbeitnehmerbeitrÃ¤ge in Abzug zu bringen und zusammen mit den
ArbeitgeberbeitrÃ¤gen der Ausgleichskasse zu entrichten hat. Die Arbeitgeber haben den
Ausgleichskassen periodisch Abrechnungsunterlagen Ã¼ber die von ihnen an ihre
Arbeitnehmer ausbezahlten LÃ¶hne zuzustellen, damit die entsprechenden paritÃ¤tischen
BeitrÃ¤ge ermittelt und verfÃ¼gt werden kÃ¶nnen. Die Beitragszahlungs- und
Abrechnungspflicht des Arbeitgebers ist eine gesetzlich vorgeschriebene
Ã¶ffentlichrechtliche Aufgabe. Die NichterfÃ¼llung dieser Ã¶ffentlichrechtlichen Aufgabe
bedeutet eine Missachtung von Vorschriften im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG und zieht
die volle Schadendeckung nach sich (BGE 118 V 193 E. 2a; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6 S.
529).

Nach Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV haben die Arbeitgeber der Ausgleichskasse die BeitrÃ¤ge
monatlich oder, bei jÃ¤hrlichen Lohnsummen unter 200Â■000 Franken, vierteljÃ¤hrlich
zu bezahlen. GemÃ¤ss Art. 35 Abs. 1 AHVV haben die Arbeitgeber im laufenden Jahr
periodisch AkontobeitrÃ¤ge zu entrichten. Diese werden von der Ausgleichskasse auf
Grund der voraussichtlichen Lohnsumme des Beitragsjahres festgesetzt.

5.2Â Â Â Â  Aus den Akten ist ersichtlich, dass die Z.___ GmbH den ihr als Arbeitgeberin
obliegenden Zahlungsverpflichtungen mehrheitlich verspÃ¤tet oder gar nicht
nachgekommen ist und LÃ¶hne nicht deklarierte. Die BeitrÃ¤ge wurden unregelmÃ¤ssig
bezahlt und die Gesellschaft musste regelmÃ¤ssig gemahnt werden und Verzugszinsen
bezahlen (vgl. Urk. 6/241 S. 2 f). Die Beschwerdegegnerin musste Betreibungen erheben,
die schlussendlich zu Verlustscheinen fÃ¼hrten (Urk. 6/128-133; Urk. 6/154-156; Urk.
6/160-162; Urk. 6/179-180). Die geschuldeten BeitrÃ¤ge blieben zu einem erheblichen Teil
unbezahlt, was zum Schaden der Beschwerdegegnerin fÃ¼hrte. Die Gesellschaft hat damit
die gesetzlichen Abrechnungs- und Beitragszahlungspflichten von Art. 14 AHVG und Art.
34 ff. AHVV und somit Vorschriften im Sinne von Art. 52 AHVG verletzt, weshalb die
Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit rechtsprechungsgemÃ¤ss zu bejahen ist.

E. 6
6.1Â Â Â Â  Nebst dem Erfordernis des widerrechtlichen Vorgehens muss der Schaden der
Beschwerdegegnerin in qualifiziert schuldhafter Weise durch die Arbeitgeberin verursacht
worden sein.

6.2Â Â Â Â  Die wesentliche Voraussetzung fÃ¼r die Schadenersatzpflicht besteht nach
dem Wortlaut des Art. 52 AHVG darin, dass der Arbeitgeber absichtlich oder
grobfahrlÃ¤ssig Vorschriften verletzt hat und dass durch diese Missachtung ein Schaden
verursacht worden ist (BGE 108 V 183 E. 1a S. 186). Absicht bzw. Vorsatz und
FahrlÃ¤ssigkeit sind verschiedene Formen des Verschuldens. Art. 52 AHVG statuiert
demnach eine Verschuldenshaftung aus Ã¶ffentlichem Recht. Die Schadenersatzpflicht ist
im konkreten Fall nur dann begrÃ¼ndet, wenn nicht UmstÃ¤nde gegeben sind, welche das
fehlerhafte Verhalten des Arbeitgebers als gerechtfertigt erscheinen lassen oder sein
Verschulden im Sinne von Absicht oder grober FahrlÃ¤ssigkeit ausschliessen. In diesem
Sinne ist es denkbar, dass ein Arbeitgeber zwar in vorsÃ¤tzlicher Missachtung der
AHV-Vorschriften der Ausgleichskasse einen Schaden zufÃ¼gt, aber trotzdem nicht
schadenersatzpflichtig wird, wenn besondere UmstÃ¤nde die Nichtbefolgung der
einschlÃ¤gigen Vorschriften als erlaubt oder nicht schuldhaft erscheinen lassen (BGE 108
V 183 E. 1b S. 186; ZAK 1985 S. 576 E. 2). So kann es sein, dass es einem Arbeitgeber, der
sich in schwieriger finanzieller Lage befindet, durch das Nichtbezahlen der BeitrÃ¤ge



gelingt, die Existenz seines Unternehmens zu retten. Ein solches Vorgehen fÃ¼hrt
allerdings nur dann nicht zu einer Haftung gemÃ¤ss Art. 52 Abs. 1 AHVG, wenn der
Arbeitgeber im Zeitpunkt seiner Entscheidung aufgrund der objektiven UmstÃ¤nde und
einer seriÃ¶sen Beurteilung der Lage damit rechnen durfte, dass er die Forderung der
Ausgleichskasse innert nÃ¼tzlicher Frist wÃ¼rde befriedigen kÃ¶nnen (BGE 108 V 183
S. 188; ZAK 1992 S. 248 E. 4b; vgl. BGE 132 III 523 S. 530).

6.3Â Â Â Â  Grobe FahrlÃ¤ssigkeit liegt praxisgemÃ¤ss vor, wenn ein Arbeitgeber das
ausser Acht lÃ¤sst, was jedem verstÃ¤ndigen Menschen in gleicher Lage und unter
gleichen UmstÃ¤nden als beachtlich hÃ¤tte einleuchten mÃ¼ssen. Das Mass der zu
verlangenden Sorgfalt ist abzustufen entsprechend der Sorgfaltspflicht, die in den
kaufmÃ¤nnischen Belangen jener Arbeitgeberkategorie, welcher die betreffende Person
angehÃ¶rt, Ã¼blicherweise erwartet werden kann und muss (BGE 112 V 156 E. 4 S. 159
mit Hinweisen; vgl. BGE 132 III 523 E. 4.6 S. 529).

6.4Â Â Â Â  Eine Nichtabrechnung oder Nichtbezahlung der BeitrÃ¤ge genÃ¼gt noch
nicht, um ein qualifiziertes Verschulden anzunehmen. Vielmehr sind die gesamten
UmstÃ¤nde zu wÃ¼rdigen. Nicht jede Verletzung der Ã¶ffentlich-rechtlichen Pflicht einer
Arbeitgeberfirma ist ohne weiteres als qualifiziertes Verschulden ihrer Organe im Sinne
von Art. 52 AHVG zu werten; das absichtliche oder grobfahrlÃ¤ssige Missachten von
Vorschriften verlangt vielmehr einen Normverstoss von einer gewissen Schwere. Dagegen
kann beispielsweise eine relativ kurze Dauer des Beitragsausstandes sprechen (BGE 121 V
244 E. 4b mit Hinweisen). Die Rechtsprechung hat erkannt, dass ein Beitragsausstand von
zwei bis drei Monaten Dauer als in diesem Sinne kurz zu werten ist, wobei aber immer eine
WÃ¼rdigung sÃ¤mtlicher konkreter UmstÃ¤nde des Einzelfalles Platz zu greifen hat
(BGE 124 V 253, 121 V 244 E. 4b mit Hinweis; 108 V 186 E. 1b; 108 V 200 E. 1; Urteile
des damaligen EidgenÃ¶ssischen Versicherungsgerichts, EVG, in Sachen T. und M. vom 8.
Juli 2003, H 141/01 und in Sachen S. vom 25. Mai 2004, H 307/03).

6.5Â Â Â Â  Vorliegend sind keine solche EntlastungsgrÃ¼nde gegeben. Aus den Akten
ist ersichtlich, dass die Z.___ GmbH bereits im GrÃ¼ndungsjahr 2003 erstmals gemahnt
und betrieben wurde (Urk. 6/5-8) und seither mit der Begleichung der geschuldeten
BeitrÃ¤ge wiederholt in Verzug geriet (vgl. Urk. 6/241 S. 2 f.). Im Jahr 2007 wurde ein
Zahlungsaufschub gewÃ¤hrt (Urk. 6/55), jedoch nicht eingehalten (Urk. 6/57). Von einem
kurzfristigen Verstoss gegen die Beitragsvorschriften im Sinne von BGE 121 V 243 kann
demnach nicht gesprochen werden. Der Exkulpationsgrund der kurzen Dauer des
Beitragsausstandes ist denn auch nur auf FÃ¤lle anzuwenden, in denen die Zahlungsmoral
der Gesellschaft mit Ausnahme der letzten zwei, drei Monate vor Konkurs immer klaglos
war (Urteile des EVG in Sachen B. vom 13. Februar 2002, H 438/00, E. 4b/bb und in
Sachen K. vom 16. Mai 2002, H 44/01). Dies ist vorliegend nicht der Fall und wird auch
nicht geltend gemacht.

6.6Â Â Â Â  Nach der Rechtsprechung lÃ¤sst sich die bewusste Nichtbezahlung von
BeitrÃ¤gen ausnahmsweise rechtfertigen, wenn sie im Hinblick auf eine nicht von
vornherein aussichtslose Rettung des Betriebes durch Befriedigung lebenswichtiger
Forderungen in der begrÃ¼ndeten Meinung erfolgt, die geschuldeten BeitrÃ¤ge spÃ¤ter
ebenfalls bezahlen zu kÃ¶nnen. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber im Zeitpunkt, in
welchem die Zahlungen erfolgen sollten, nach den UmstÃ¤nden damit rechnen durfte, dass
er die Beitragsschuld innert nÃ¼tzlicher Frist werde tilgen kÃ¶nnen (BGE 108 V 188,
bestÃ¤tigt in BGE 121 V 243; Urteile des EVG in Sachen K. vom 19. November 2003, H



394/01, E. 6.2.3 und in Sachen S. vom 19. Dezember 2003, H 101/01 E. 4.2).

Die Ursachen fÃ¼r die finanziellen Schwierigkeiten der Z.___ GmbH sind letztlich fÃ¼r
die hier zu beurteilende Streitfrage von untergeordneter Bedeutung:
RechtsprechungsgemÃ¤ss kommt bei finanziellen Schwierigkeiten der Grundsatz zum
Tragen, dass nur soviel Lohn ausbezahlt werden darf, als die darauf unmittelbar ex lege
entstandenen Beitragsforderungen gedeckt sind (SVR 1995 AHV Nr. 70 S. 214 E. 5; Urteile
des EVG in Sachen M. vom 2. Dezember 2003, H 295/02, E. 5.2.3; in Sachen B. vom 26.
September 2001, H 19/01, E. 3). Das Verhalten der Gesellschaft ist deshalb als mindestens
grobfahrlÃ¤ssig zu beurteilen. Die Z.___ GmbH hat somit den der Beschwerdegegnerin
entstandenen Schaden fÃ¼r die ausgefallenen paritÃ¤tischen
SozialversicherungsbeitrÃ¤ge (nebst Akzessorien) durch die ihr anzulastenden
NormverstÃ¶sse qualifiziert schuldhaft verursacht.

E. 7
7.1Â Â Â Â  Zu prÃ¼fen bleibt, ob auch dem belangten Organ widerrechtliche
Handlungen und ein Verschulden vorgeworfen werden kÃ¶nnen.

7.2Â Â Â Â  Die subsidiÃ¤re Haftung natÃ¼rlicher Personen nach Art. 52 Abs. 1 AHVG
setzt formelle oder faktische (materielle) Organstellung beim beitragspflichtigen
Arbeitgeber voraus. Bei einer Aktiengesellschaft sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates
unabhÃ¤ngig davon, welche Aufgaben sie tatsÃ¤chlich erfÃ¼llen, Organ im formellen
Sinn. Anderen Personen kommt faktisch Organstellung zu, wenn sie tatsÃ¤chlich die
Funktion von Organen erfÃ¼llen, indem sie diesen vorbehaltene Entscheide treffen oder
die eigentliche GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft
massgebend mitbestimmen (BGE 132 III 523 E. 4.5 S. 528; 114 V 213; vgl. auch BGE 129
V 11). Die Organstellung endet mit der tatsÃ¤chlichen Beendigung des Mandates oder dem
Ausscheiden aus der Firma und nicht erst mit der LÃ¶schung einer bestimmten Eintragung
im Handelsregister (BGE 126 V 61). Die Schadenersatzpflicht nach Art. 52 Abs. 1 AHVG
reicht grundsÃ¤tzlich nur soweit, als die betreffende Person in Bezug auf die nicht
bezahlten BeitrÃ¤ge disponieren und Zahlungen an die Ausgleichskasse veranlassen konnte
(vgl. BGE 103 V 123 E. 5; BGE 134 V 401 E. 5.1).

7.3Â Â Â Â  Formell eingesetzte GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH wie auch Personen, die
faktisch die Funktion eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers ausÃ¼ben, haften fÃ¼r den der
Ausgleichskasse zufolge nicht bezahlter BundessozialversicherungsbeitrÃ¤ge entstandenen
Schaden nach den gleichen GrundsÃ¤tzen wie Organe einer Aktiengesellschaft. Dagegen
besteht fÃ¼r den blossen Gesellschafter einer GmbH vorbehÃ¤ltlich einer abweichenden
statutarischen Regelung keine Pflicht zur Kontrolle oder Ã■berwachung der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung, weshalb ihm das Fehlverhalten der Gesellschaft auch nicht
angerechnet werden darf (BGE 126 V 237 ff.)

7.4Â Â Â Â  Der BeschwerdefÃ¼hrer war seit 29. November 2007 Gesellschafter und
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer mit Einzelzeichnungsberechtigung der Z.___ GmbH (Urk. 6/63). Ihm
kommt somit formelle Organeigenschaft zu. Darauf ist fÃ¼r die Bejahung der
subsidiÃ¤ren Haftbarkeit (Passivlegitimation nach Art. 52 AHVG) abzustellen (BGE 123 V
15 E. 5b mit Hinweisen).

Als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH oblagen dem BeschwerdefÃ¼hrer gemÃ¤ss Art. 810
Abs. 2 des Obligationenrechts (OR) unter anderem folgende unÃ¼bertragbare und
unentziehbare Aufgaben:



Â Â Â Â Â Â Â Â  1. Â  die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nÃ¶tigen
Weisungen;

Â Â Â Â Â Â Â Â  2. Â  die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und
Statuten;

Â Â Â Â Â Â Â Â  3. Â  die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle
sowie der Finanzplanung, sofern diese fÃ¼r die FÃ¼hrung der Gesellschaft notwendig ist;

Â Â Â Â Â Â Â Â  4. Â  die Aufsicht Ã¼ber die Personen, denen Teile der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung Ã¼bertra-Â Â  gen sind, namentlich im Hinblick auf die Befolgung
der Gesetze, Statuten, Â Â Â Â Â Â Â  Reglemente und Weisungen.

Insbesondere war der BeschwerdefÃ¼hrer als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Z.___ GmbH
verpflichtet, fÃ¼r die ErfÃ¼llung der Beitragspflicht gegenÃ¼ber der Ausgleichskasse
besorgt zu sein. An die ihm als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer obliegenden Sorgfaltspflichten sind
angesichts der einfachen Organisationsstruktur der Gesellschaft praxisgemÃ¤ss hohe
Anforderungen zu stellen (BGE 108 V 203 E. 3b). Eine Verletzung dieser Pflichten ist als
grobfahrlÃ¤ssig zu werten, sodass der BeschwerdefÃ¼hrer fÃ¼r den der Ausgleichskasse
entstandenen Schaden einzustehen hat, sofern keine Rechtfertigungs- oder
ExkulpationsgrÃ¼nde vorliegen (vgl. Urteil des EVG in Sachen D. vom 25. Mai 2007, H
63/05, E. 6.4).

7.5Â Â Â Â  Was den zeitlichen Umfang der Organhaftung angeht, so tritt das Organ mit
der Ã■bernahme seiner Funktion in die Verantwortung fÃ¼r die laufenden wie auch fÃ¼r
die vor der Ã■bernahme unbezahlt gebliebenen BeitrÃ¤ge ein. Es ist seine Pflicht, gerade
auch fÃ¼r die Begleichung bereits entstandener Abgaben besorgt zu sein.
RechtsprechungsgemÃ¤ss besteht kein Grund, fÃ¼r die Schadenersatzpflicht zwischen
Beitragszahlungen, die bei Beginn der Organstellung bereits ausstehend waren, und
solchen, die erst wÃ¤hrend derselben entstehen, zu unterscheiden, da hinsichtlich beider
Arten von Verbindlichkeiten die UntÃ¤tigkeit des Organs regelmÃ¤ssig kausal ist. Anderes
kann gelten, wenn erst im Rahmen einer nach dem Eintritt erfolgten Arbeitgeberkontrolle
festgestellt wird, dass vor dem Eintritt entrichtete LÃ¶hne nicht mit der Ausgleichskasse
abgerechnet wurden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Organ hiervon bei der ihm
obliegenden Sorgfalt keine Kenntnis haben konnte und es, sobald es diese erhÃ¤lt,
entweder fÃ¼r deren Bezahlung sorgt oder aber umgehend zurÃ¼cktritt (Reichmuth, Rz
275-276 mit Hinweisen).

7.6Â Â Â Â  Vorliegend hÃ¤tte der BeschwerdefÃ¼hrer bei der ihm obliegenden Sorgfalt,
die er nicht walten liess, Kenntnis von den in den Jahren 2004, 2006 und 2007 zu wenig,
nicht oder nicht korrekt deklarierten LÃ¶hnen (vgl. Urk. 6/199) haben kÃ¶nnen, da
gemÃ¤ss Arbeitgeberbericht vom 14. Oktober 2009 (Urk. 6/199/1) die Bilanz und die
Erfolgsrechnung der Jahre 2004 bis 2006 sowie die Lohnkonten der Jahre 2004 und 2007
vorhanden waren. Der BeschwerdefÃ¼hrer hÃ¤tte sich somit bei Eintritt in die
Gesellschaft eine Ã■bersicht Ã¼ber die bezahlten LÃ¶hne verschaffen und fÃ¼r eine
rechtzeitige Bezahlung der geschuldeten BeitrÃ¤ge sorgen kÃ¶nnen und mÃ¼ssen, zumal
gemÃ¤ss seinen Angaben anlÃ¤sslich der Einvernahme im Konkursverfahren die
Buchhaltung bis 31. Dezember 2007 nachgefÃ¼hrt gewesen sei (Urk. 6/199/10 Ziff. 14.1)
und erst im Jahr 2008 LiquiditÃ¤tsschwierigkeiten eingetreten seien (vgl. Urk. 6/199/11
Ziff. 19). Damit hat der BeschwerdefÃ¼hrer auch fÃ¼r diejenigen Beitragsschulden
einzustehen, die vor der Ã■bernahme seiner Organfunktion in der Z.___ GmbH entstanden



sind.

8.Â Â Â Â Â Â  Der BeschwerdefÃ¼hrer ist als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und Gesellschafter
der Z.___ GmbH in Bezug auf die GewÃ¤hrleistung der AHV-rechtlichen
Arbeitgeberpflichten weitgehend untÃ¤tig geblieben. Damit ist er der ihm als formellem
Organ dieser Gesellschaft obliegenden Pflicht, fÃ¼r eine ordnungsgemÃ¤sse Bezahlung
der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge zu sorgen, nicht nachgekommen. In Anbetracht der
gesamten UmstÃ¤nde ist sein Verhalten als grobfahrlÃ¤ssig zu qualifizieren. Dieses
Verhalten ist ohne weiteres als adÃ¤quat kausal (BGE 119 V 406 E. 4a mit Hinweisen, vgl.
auch BGE 122 V 189 sowie 119 Ib 343 E. 3c) fÃ¼r den Schaden zu betrachten. Damit ist
der BeschwerdefÃ¼hrer fÃ¼r den der Beschwerdegegnerin entstandenen Schaden nach
Art. 52 AHVG in der nach der Einstellung des Konkursverfahrens verbleibenden HÃ¶he
von Fr. 35'834.65 ersatzpflichtig.

Der angefochtene Einspracheentscheid vom 1. Juni 2010 erweist sich demnach als rechtens.

Dies fÃ¼hrt zur Abweisung der Beschwerde.

Das Gericht erkennt:

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Das Verfahren ist kostenlos.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:

- Rechtsanwalt Dr. Markus Krapf

- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, Ausgleichskasse

- Y.___

- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen

4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Da der Streitwert Fr. 30'000.-- Ã¼bersteigt, kann gegen diesen
Entscheid innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht
werden (Art. 82 ff., insbesondere Art. 85, in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes
Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit
15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai
6, 6004 Luzern, zuzustellen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines
Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen
Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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